Sonderrichtlinie LE 07 – 13
Investitionen in landwirtschaftlichen Betrieben

Merkmale für die Vorlage von Rechnungen

und

für den Nachweis unbarer Eigenleistungen

• Es können nur jene Projektkosten anerkannt werden, die nach der Förderbewilligung entstanden sind. Es können somit nur Rechnungsdatierungen nach dem

Bewilligungsdatum anerkannt werden. Die Antragstellung und die Förderungsbewilligung hat daher vor Durchführung einer Investition bzw. Baubeginn zu erfolgen.

• Die Vorlage von Originalrechnungen samt den dazugehörigen Original-Zahlungsbestätigungen

ist zwingend erforderlich. Kopien, Zweitschriften oder Faxe können nicht anerkannt werden.

Rechnungen:
• Rechnungen müssen alle Angaben entsprechend des §11 des Umsatzsteuergesetzes

enthalten:

− Den Namen und die Anschrift des liefernden oder leistenden Unternehmers,

− Den Namen und die Anschrift des Abnehmers der Lieferung oder des Empfängers der

sonstigen Leistung

− Die Menge und die handelsübliche Bezeichnung der gelieferten Gegenstände oder die

Art und den Umfang der sonstigen Leistung

− Den Tag der Lieferung oder der sonstigen Leistung oder den Zeitraum, über den sich die

sonstige Leistung erstreckt. Bei Lieferungen oder sonstigen Leistungen, die

abschnittsweise abgerechnet werden, genügt die Angabe des Abrechnungszeitraumes,

soweit dieser einen Kalendermonat nicht übersteigt

− Das Entgelt für die Lieferung oder sonstige Leistung und den anzuwendenden

Steuersatz, im Falle einer Steuerbefreiung einen Hinweis, dass für diese Lieferung oder

sonstige Leistung eine Steuerbefreiung gilt.

− Den auf das Entgelt entfallenden Steuerbetrag. Anmerkung: Unternehmen, für die laut

Bundesgesetz keine Steuerpflicht für den Umsatz besteht, weisen das Entgelt ohne

Steuersatz und Steuerbetrag aus. In diesem Fall gilt Brutto für Netto.

− Ausstellungsdatum
• Für Rechnungen deren Rechnungsbetrag € 150 nicht übersteigt, genügen folgende Angaben lt.

§11 UstG:

− Der Name und die Anschrift des liefernden oder leistenden Unternehmers;

− die Menge und die handelsübliche Bezeichnung der gelieferten Gegenstände oder

die Art und der Umfang der sonstigen Leistung;

− der Tag der Lieferung oder sonstigen Leistung oder der Zeitraum, über den sich die

Leistung erstreckt;

− das Entgelt und der Steuerbetrag für die Lieferung oder sonstige Leistung in einer

Summe und

− der Steuersatz

• Als Nachweis für den Zahlungsvollzug (Zahlungsbestätigung) können folgende Unterlagen

anerkannt werden:

− Bei Barzahlung: Datum, Unterschrift und Bestätigung vom Zahlungsempfänger, dass

er Betrag erhalten hat.

− Bei Überweisung durch ein Bankinstitut: Zahlschein mit Stempel der Bank

   Zahlscheine, die mit dem Selbststempler abgestempelt werden, können nicht anerkannt      
   Werden.
− Bei Online-Banking und Selbsteinzahlung: Originalkontoauszug bzw. Online-

Kontoauszug (Umsatzliste, etc)

• Rechnungen/Honorarnoten von Privatpersonen können nur akzeptiert werden, wenn der

Rechnungsleger folgenden Zusatz anfügt und unterschreibt: „Ich nehme zur Kenntnis, dass ich

für die Erfüllung allfälliger, sich aus dem Sozial- und/oder Steuerrecht ergebender Pflichten

selbst verantwortlich bin“.

• Gewährte Skonti oder Rabatte müssen von der Förderungsabwicklungsstelle jedenfalls in Abzug gebracht werden, auch wenn diese nicht in Anspruch genommen wurden.

• Von der Rechnung abzuziehen sind Gebühren für Paletten und Leergebinde sowie eventuell

anfallende Naturschutzabgaben.

• Anerkannt können nur Rechnungen für Investitionsgüter und Dienstleistungen werden, die in

unmittelbarem Zusammenhang mit dem zugrunde liegenden Investitionsprojekt stehen. Nicht

anerkannt werden z. B. Getränke, Arbeitskleidung, Werkzeuge und ähnliches und sind daher

nicht in die Rechnung aufzunehmen bzw. von dieser zu streichen.

• Sofern Gebrauchtmaschinen und Gebrauchtgeräte von der Förderabwicklungsstelle gefördert

werden, kann der Ankauf solcher Maschinen und Geräte anerkannt werden, wenn diese nicht

älter als die halbe Lebensdauer (nach den ÖKL-Richtwerten) sind. Das Alter des Gerätes / der

Maschine ist auf der Rechnung zu vermerken. Für Gebrauchtmaschinen und –geräte ist eine

Bestätigung vom Verkäufer vorzulegen, wonach die Erstanschaffung nicht gefördert worden ist.

• Sämtliche Rechnungen können nur entgegengenommen und weiter bearbeitet werden, wenn

diese vollständig in dem dafür vorgesehenen Abrechnungsformblatt (erhältlich bei der

Förderungsabwicklungsstelle) mit aufsteigender Nummer und Ausstellungsdatum erfasst

wurden.

Eigenleistungen

• Eigenleistungen, die in Form von Sachleistungen wie z. B. Bauholz, Schotter eingebracht

werden, müssen durch die Vorlage von genauen Aufzeichnungen über Menge, Datum,

Verwendungszweck, etc. belegt werden und dürfen nur mit den ortsüblichen Marktpreisen

bewertet werden.

• Eigenleistungen, die in Form von Arbeitsleistungen erbracht werden, müssen durch genaue

Aufzeichnungen im Formblatt „Aufstellung der unbaren Eigenleistungen“ (erhältlich bei der

Förderungsabwicklungsstelle) belegt werden.

Pro Tag und pro Person eine Zeile verwenden.

• Die Bewertung der Arbeitsleistungen erfolgt auf der Basis der ÖKL-Richtsätze, wobei diese als

Maximalwerte gelten. Die Bewertung der Maschinenkosten erfolgt über die ÖKL-Richtwerte.

Folgende Personen können unbare Arbeitsleistungen erbringen:

Die Ehepartner/ Lebensgefährten, Eltern, Großeltern, Kinder, Schwiegerkinder, Enkelkinder, Geschwister, Schwager, Schwägerin, Neffen, Nichten, Onkel, Tanten, Cousinen und Cousins des/der Förderwerber/s.
• Im Übrigen müssen die Bestimmungen der Förderungsrichtlinie und der

Unterfertigten Verpflichtungserklärung eingehalten werden.
